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1 Anwendungsbereich

Die technischen Regeln gelten für
Außenwandverglasungen (Fensterwän-
de, Außenwandverkleidungen u. ä.),
die an mindestens zwei gegenüberlie-
genden Seiten linienförmig gelagert
und höchstens 10° gegen die Vertikale
geneigt sind.
Sie gelten nicht für
– hinterlüftete Außenwandverkleidun-
gen aus Einscheiben-Sicherheitsglas
nach DIN 18 516-4: 1990-02,
– geklebte Fassaden,
– Verglasungen mit gebogenen Schei-
ben,
– Verglasungen, die planmäßig zur
Aussteifung herangezogen werden,
– Verglasungen, die gegen Absturz
sichern und
– Verglasungen, die durch Bohrun-
gen, Durchdringungen und Randaus-
schnitte geschwächt sind.

2 Baustoffe
2.1 Als Glaserzeugnisse dürfen ver-
wendet werden:
a) Spiegelglas nach DIN 1249-3:

1980-02,
b) Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

nach DIN 1249-12: 1990-09, aus
Glas nach a),

c) Gußglas nach DIN 1249-4: 1981-08,
d) Verbund-Sicherheitsglas (VSG) aus

Gläsern nach a) bis c) mit Zwi-
schenfolien aus Polyvinyl-Butyral
(PVB) nach [1] oder mit anderen
Zwischenschichten, deren Ver-
wendbarkeit nachgewiesen ist (z. B.
durch eine allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung)

e) Verbundglas (VG) aus Gläsern nach
a) bis c) mit sonstigen Zwischen-

schichten.

2.2 Die Anforderungen an die mecha-
nischen Eigenschaften der Glaserzeug-
nisse gemäß
– DIN 1249-10: 1990-08 für Spiegel-

und Gußglas,
– DIN 1249-12: 1990-09 für ESG
sind einzuhalten.

2.3 Scheiben aus ESG, die einer be-
sonderen Temperaturbeanspruchung
unterliegen können (z. B. einer Auf-
heizung aufgrund unmittelbar darun-
ter angeordneter Dämmungen) oder
eine Energieabsorption von mehr als
65 % aufweisen (z. B. aufgrund von
Einfärbung oder Beschichtung), sowie
Scheiben aus ESG, die nicht auf allen
Seiten durchgehend eingefaßt sind,
sind durch Heißlagerung nach DIN
18 516-4: 1990-02 zu prüfen. Diese
Prüfung ist vom Hersteller durch
Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN
10 204: 1995-08 zu bestätigen.

2.4 ESG-Scheiben sind auf Kanten-
verletzungen zu prüfen. Scheiben mit
Kantenverletzungen, die tiefer als
15 % der Scheibendicke ins Glasvolu-
men eingreifen, dürfen nicht einge-
baut werden.

2.5 Für die Glaserzeugnisse nach Ab-
schnitt 2.1 sind folgende Werkstoff-
kennwerte anzunehmen:
– Elastizitätsmodul

E = 70 000 N/mm2

– Querdehnungszahl
µ = 0,23

3 Anwendungsbedingungen
3.1 Wandverglasungen dürfen als Ein-
fach- oder Isolierverglasung ausge-
führt werden. Dabei dürfen alle in

Abschnitt 2.1 angegebenen Glas-
erzeugnisse verwendet werden. Ein-
fachverglasungen aus Spiegelglas,
Gußglas ohne Drahteinlage oder VG
müssen jedoch allseitig gelagert sein.

3.2 Die folgenden Auflagerungsbedin-
gungen sind einzuhalten:

3.2.1 Für alle Einfach- und Isolierver-
glasungen richtet sich der Glasein-
stand sinngemäß nach DIN 18 516-4:
1990-02. Dabei sind die Grenzabmaße
der Unterkonstruktion und der Ver-
glasungen zu berücksichtigen.

3.2.2 Bei der Ermittlung der Schnitt-
größen der Glasscheiben kann nähe-
rungsweise eine kontinuierliche starre
Auflagerung der Scheiben vorausge-
setzt werden, wenn die Auflagerkon-
struktion folgende Mindestbiegestei-
figkeit aufweist:

EA · IA ≥ 0,9 · E · , · d3 (1)

Dabei ist
EA E-Modul des Werkstoffs des Auf-

lagerprofils
IA Trägheitsmoment des Auflagerpro-

fils
E E-Modul von Glas
, Länge der gestützten Glaskante
d statisch erforderliche Dicke der

Glasscheibe, bei Isolierglas der
steiferen Scheibe (bei VSG oder
VG ist d durch d* gemäß Anhang
A1 zu ersetzen)

Bei Endauflagerungen (Auflagerung
nur einer Scheibe) genügt als Min-
destbiegesteifigkeit der halbe Wert
nach Gleichung (1).
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Ist diese Mindestbiegesteifigkeit
nicht gewährleistet, ist der Einfluß der
Verformung der Auflagerkonstruktion
bei der Schnittgrößenermittlung für
die Glasscheiben zu berücksichtigen.

Die Bemessung der Auflagerkon-
struktion ist gesondert durchzuführen.

3.2.3 Die Lagerung muß auch für
Soglasten wirksam sein. Falls keine
durchgehenden und hinreichend stei-
fen Klemmleisten zur Verwendung
kommen, ist dies bei den Nachweisen
zu berücksichtigen.

3.2.4 Unter Last- und Temperaturein-
wirkung darf kein Kontakt zwischen
Glas und Metall oder Glas und Glas
auftreten.

3.2.5 Ein Verrutschen der Scheiben ist
durch Distanzklötze zu verhindern.
Die Lagerung muß zwängungsarm
sein. Der Abstand zwischen Falzgrund
und Scheibenrand muß unter Beach-
tung der Grenzabmaße von Unterkon-
struktion und Verglasungen minde-
stens 5 mm betragen.

3.2.6 Die Baustoffe-/teile für die La-
gerung der Scheiben auf den Kon-
struktionsteilen müssen dauerhaft
brauchbar sein.

3.3 Kanten von Gußglas mit Draht-
einlage dürfen nicht ständig der
Feuchtigkeit ausgesetzt sein.

4 Standsicherheits- und 
Durchbiegungsnachweise
4.1 Einwirkungen

4.1.1 Die Glasscheiben sind für die
Windeinwirkungen gemäß DIN 1055-4
zu bemessen.

4.1.2 Bei Isolierverglasungen sind ne-
ben den Windeinwirkungen auch die
Einwirkungen zu berücksichtigen, die
sich aus der Veränderung der Tempe-
ratur und des meteorologischen Luft-
druckes sowie aus der Differenz der
Ortshöhe zwischen Herstellungs- und
Einbauort ergeben.
Können keine genauen Werte für die
klimatischen Veränderungen ermittelt
werden, sind mindestens die beiden
Druckkombinationen nach Tabelle 1
zu berücksichtigen:
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4.1.4 Für Isolierverglasungen mit
rechteckigen Scheiben ist im Anhang
A1 ein Näherungsverfahren für diesen
Nachweis angegeben. Die Anwendung
genauerer Verfahren ist zulässig.

4.2 Nachweise

4.2.1 Die Biegezugspannungen und
die Durchbiegungen dürfen die in Ab-
schnitt 4.2.3 und 4.2.4 angegebenen
zulässigen Werte nicht überschreiten.

4.2.2 Bei Standsicherheits- und
Durchbiegungsnachweisen von VSG-
oder VG-Einfachverglasungen darf ein
Schubverbund der Scheiben nicht
berücksichtigt werden; d. h. die aufzu-
nehmende Belastung ist auf die Ein-
zelscheiben des VSG oder VG im Ver-
hältnis ihrer Biegesteifigkeiten zu ver-
teilen.

Bei Isolierverglasungen mit VSG
oder VG ist bei diesen Nachweisen
gegebenenfalls zusätzlich der Grenz-
zustand des vollen Schubverbandes zu
berücksichtigen.

4.2.3 Bei der Bemessung für die Ein-
wirkungen nach Abschnitt 4.1.1 gel-
ten die zulässigen Biegezugspannun-
gen nach Tabelle 2. Bei der Bemes-
sung für die Überlagerung der Einwir-
kungen nach Abschnitt 4.1.1 und
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Tabelle 3: Durchbiegungsbegrenzungen

Dabei ist
∆T = TE – TP Temperaturdifferenz

zwischen Herstellung
und Gebrauch in
Kelvin

∆pmet = pE – pP Differenz des me-
teorologischen Luft-
drucks am Einbauort
und bei der Herstel-
lung in kN/m2

∆H = hE – hP Differenz der Orts-
höhe zwischen Ein-
bauort und Herstel-
lungsort in m

Voraussetzungen für den Ansatz der
Mindestwerte nach Tabelle 1 sind be-
züglich der
– Temperaturdifferenz
Die Verwendung von normal klarem
Glas und die Vermeidung von Hitze-
stau z. B. durch andere Bauteile im
Bereich der Verglasung bzw. durch
innenliegende Sonnenschutzeinrich-
tungen.
– Ortslage
Die Höhe des Einbauorts darf nicht
mehr als 600 m über NN betragen,
wenn die Ortshöhe der Produktion
dem Aufsteller des Standsicherheits-
nachweises nicht in geeigneter Weise
bekannt gegeben wurde.

4.1.3 Bei Isolierverglasungen ist die
Kopplung der Einzelscheiben über das
eingeschlossene Gasvolumen bei den
rechnerischen Nachweisen der Einwir-
kungen nach Abschnitt 4.1.1 und
4.1.2 zu berücksichtigen.

4.1.2 dürfen die zulässigen Biegezug-
spannungen nach Tabelle 2 um 15 %
erhöht werden.
4.2.4 Die Durchbiegungen der Schei-
ben dürfen nicht größer als die Werte
nach Tabelle 3 sein.

5 Quellenangabe
[1] Technische Regeln für die Ver-
wendung von linienförmig gelagerten
Überkopf-Verglasungen, „Mitteilun-
gen“ des DIBt, Heft 5/1996

Anhang A1 Näherungsverfahren

Bei Zweischeiben-Isolierglas mit
rechteckigen Glasscheiben können der
Lastabtragungsanteil der äußeren und
inneren Scheibe und die Einwirkun-
gen infolge klimatischer Veränderun-
gen wie folgt berücksichtigt werden:

– Berechnung der Anteile δa und δi
der Einzelscheiben an der Gesamtbie-
gesteifigkeit

d3
aδa = d3

a + d3
i

(A1);

d3
i = 1 – δa (A2)δi = d3

a + d3
i

– Berechnung der charakteristischen
Kantenlänge a*
(Werte für a* sind für gebräuchliche

Tabelle 1: Mindestwerte für klimatische Veränderungen

Tabelle 2: Zulässige Biegezugspannun-
gen in N/mm2
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Isolierglasaufbauten in Abhängigkeit
vom Seitenverhältnis in Tabelle A2
zusammengestellt)

a* = 28,9 · 4 s ·d3
a · d3

i (A3)√(d3
a + d3

i)Bv

– Berechnung des Faktors ϕ

1ϕ = 
1 + (a/a*)4 (A4)

– Ermittlung des isochoren Druckes p0
Der isochore Druck p0 im Scheiben-
zwischenraum (Druck bei gleichblei-
bendem Volumen ergibt sich wie folgt
aus den klimatischen Veränderungen:
p0 = 0,34 · ∆T – ∆pmet + 0,012 · ∆H (A5)

– Verteilung der Einwirkungen
Die Verteilung der Windlasten und
der Wirkung des isochoren Druckes
auf die äußere und innere Scheibe
kann entsprechend den Angaben von
Tabelle A1 erfolgen.

– Ermittlung der Beanspruchung
Bei der Ermittlung der Beanspruchun-
ginfolge p0 kann stets von allseitiger
Lagerung der Scheibe ausgegangen
werden.

Tabelle A1: Verteilung der Einwirkungen*

Linienförmig gelagerte Vertikalverglasungen

Anmerkungen zu den Technischen Regeln

Angaben zur Verwendung von Vertikalverglasungen sind bislang in zwei Normen enthalten:
DIN 18 516-4: 1990-05 regelt die Verwendung von hinterlüfteten Außenwandbekleidungen aus Einscheiben-
Sicherheitsglas. Die Norm ist von den Ländern als bauaufsichtlich zu beachtende Technische Baubestimmung
bekanntgemacht worden.
DIN 18 056: 1966-06 regelte die Bemessung und Ausführung von Fensterwänden. Diese Norm ist u. a. wegen feh-
lender Regelungen zu den heute üblichen Mehrscheiben-Isolierverglasungen als veraltet anzusehen und deshalb
nicht mehr in der Liste der Technischen Baubestimmungen enthalten.
Da eine Überarbeitung von DIN 18 056 wegen der Stillhalteverpflichtung bei gleichzeitig laufenden europäischen
Normungsvorhaben nicht möglich war, hat die Fachkommission „Baunormung“ den Sachverständigenausschuß
„Glas im Bauwesen“ das DIBt beauftragt, ähnlich wie für die Überkopfverglasungen rechnische Regeln für die Ver-
wendung von linienförmig gelagerten Vertikalverglasungen zu erarbeiten, die die veraltete Norm ersetzen können.
Der Sachverständigenausschuß „Glas im Bauwesen“ hat die im folgenden abgedruckte Entwurfsfassung der techni-
schen Regel fertiggestellt, die auf Beschluß der Fachkommission in den Mitteilungen des DIBt (Heft 8/97) veröf-
fentlicht wurde. Der Entwurf ist weitgehend an der technischen Regel für Überkopfverglasungen orientiert. Zu be-
achten ist aber, daß abweichend von den Regelungen für Überkopfverglasungen
● keine Resttragfähigkeitsanforderungen gestellt werden (Abs. 3.1),
● zahlenmäßige Vorgaben für eine Mindestbiegesteifigkeit der Auflagerkonstruktion enthalten sind (Abs. 3.2.2),
● höhere zulässige Spannungen für Spiegelglas angegeben sind (Tab. 2),
● ein detaillierteres Näherungsverfahren für die Bemessung von Isolierglas enthalten ist (Anhang A1),
● eine Durchbiegungsbegrenzung f ≤ d nicht gefordert wird (Tab. 3).
Es ist nach Meinung des SVA zu überlegen, ob die letztgenannte Erleichterung auch für Überkopfverglasungen
gelten soll. Das im Anhang A1 beschriebene Näherungsverfahren kann sinngemäß ebenfalls für Isolierglas im
Überkopfbereich angewendet werden. Zu den Vorgaben zur Mindestbiegesteifigkeit der Auflagerkonstruktion und
in der Frage der zulässigen Spannungen für Spiegelglas gab es unterschiedliche Auffassungen im SVA; diese An-
gaben waren bis zuletzt in der Diskussion.

Stellungnahmen zu der Entwurfsfassung können bis zum 15. 12. 1997 an das DIBt gerichtet werden. Die Fach-
kommission beabsichtigt, nach Ablauf dieser Frist und einer eventuell erforderlichen Überarbeitung sowie nach
der notwendigen Notifizierung bei der Europäischen Kommission die Schlußfassung der technischen Regel in die
Liste der Technischen Baubestimmungen aufzunehmen.

Die Fachkommission wird – parallel zur Diskussion über den technischen Inhalt der Regeln – auch über mögliche
Einschränkungen des Anwendungsgebietes aus bauaufsichtlicher Sicht beraten. So ist beispielsweise zu überlegen,
ob bei der Verwendung von Fenstern und Schaufenstern auf die Beachtung der Technischen Regeln verzichtet
werden kann.

Dipl.-Ing. A. Reidt
Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
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In den Gleichungen A1 bis A5 ist

a kurze Kantenlänge der Isolierver-
glasung in mm

s Abstand zwischen den Scheiben
(Scheibenzwischenraum) in mm

Bv Beiwert für rechteckige Scheiben
abhängig vom Seitenverhältnis
(siehe Tabelle A3)

da Dicke der äußeren Scheibe in mm
di Dicke der inneren Scheibe in mm

Anmerkung: Bei VSG und VG-Schei-
ben ist die Ersatzdicke d* jeweils
mit vollem Verbund:

d* = d1 + d2 + . . .

und ohne Verbund:

d* = 
3√d3

1 + d3
2 + . . .

der Einzelscheiben zu berücksichtigen.

Anhang A2 Vorzeichen

Wie in der Baustatik allgemein üb-
lich, wird das positive Vorzeichen in
Richtung der „Hauptlast“ gewählt,
d. h. in der vertikalen Wand in Rich-
tung des Winddruckes. Der Richtungs-
pfeil zeigt damit von „außen“ nach
„innen“. Diese Regelung bleibt auch
erhalten, wenn andere Lasten domi-
nieren, z. B. Windsog oder bei Isolier-
glas der Innendruck. ❏

Bild A1: Vorzeichen der Einwirkungen und Vorzeichen der
Verformung. (Dargestellt ist der verformte Zustand)
a) Winddruck auf die äußere Scheibe positiv, damit auch die
Durchbiegung nach „innen“ positiv
b) Überdruck im Scheibenzwischenraum (positiv) bewirkt Aus-
bauchung der Innenscheibe nach innen (positiv) und Ausbau-
chung der Außenscheibe nach außen (negativ)
c) Bei Unterdruck im Scheibenzwischenraum ergeben sich die
Vorzeichen entsprechend

Tabelle A2: Kantenlänge a*
Anteil der Einzelscheiben an der Gesamtsteifigkeit eines Zwei-
scheiben-Isolierglases und charakteristische Kantenlänge a* in
mm für den Scheibenabstand 10; 12; 14 und 16 mm und für ein
Seitenverhältnis von 0,33; 0,50; 0,67 und 1,0.

Tabelle A3: Beiwert Bv


